
 
 
 
 

 
Allgemeines Informationsblatt zur Abgabe einer Verpflichtungserklärung 
 
Wenn Sie geschäftlichen oder privaten Besuch aus dem Ausland bekommen, wird in der Regel eine Verpflich-
tungserklärung benötigt. Hierdurch können Ihre Gäste bei der Beantragung eines Visums gegenüber der deut-
schen Auslandsvertretung (Botschaft, Generalkonsulat oder Konsulat) nachweisen, dass für die Dauer ihres 
Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland der Lebensunterhalt einschließlich ausreichenden Kranken-
versicherungsschutzes sichergestellt ist.  
 
Mit der Verpflichtungserklärung verpflichten Sie sich für alle Kosten aufzukommen, die während des Aufenthal-
tes Ihres Gastes entstehen (können). Die aus der Verpflichtungserklärung resultierende Verpflichtung erstreckt 
sich unabhängig von der Dauer des zu Grunde liegenden Aufenthaltstitels auf den Aufenthaltszeitraum von fünf 
Jahren. Ob Sie in der Lage sind, diese Kosten zu übernehmen, wird bei einer Bonitätsprüfung festgestellt. 
Hierbei müssen Sie Ihre gesamten finanziellen Verhältnisse offenlegen. Die Angaben zu Ihren finanziellen Ver-
hältnissen sind freiwillig. Ohne diese Angaben kann die Bonität jedoch weder nachgewiesen noch glaubhaft 
gemacht werden. Der Datenschutz diesbezüglich wird gewahrt.  
 
Sofern Sie Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II oder dem Sozialgesetzbuch XII beziehen, können Sie 
keine Verpflichtungserklärung abgeben. 
 
Für die Abgabe einer Verpflichtungserklärung müssen Sie vorab einen Antrag auf Abgabe einer Verpflichtungs-
erklärung abgeben. Diesen Antrag können Sie bequem online über diesen Link einreichen: https://formu-
lare.kreis-steinfurt.de/formcycle/form/alias/Kreis-Steinfurt/Verpflichtungserklaerung/. Fällt die Bonitätsprüfung 
positiv aus, erhalten Sie nach Einreichen des Antrages eine Zahlungsaufforderung zur Entrichtung der Verwal-
tungsgebühr. Nach Zahlung der Gebühr erhalten Sie die Original-Verpflichtungserklärung auf dem Postweg. 
Ein persönlicher Termin ist nicht erforderlich. 
 
 
Folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die erforderlichen finanziellen Mittel zur Abgabe einer Ver-
pflichtungserklärung1: 
 

Anzahl der Personen im 
Bundesgebiet (Verpflich-
tungsgeber und Unterhalts-
berechtige) 

Erforderliches bereinigtes Nettoeinkommen 

bei 
einer einzula-

denden Person 
 

bei 
zwei einzula-

denden Perso-
nen 

 

bei 
drei 

einzuladenden 
Personen 

 

bei 
vier einzuladenden 

Personen 
 

Eine Person (Verpflich-
tungsgeber) 

1.950 € 2.350 € 2.760 € 3.160 € 

Zwei Personen 
(Verpflichtungsgeber + 1 
Unterhaltsberechtigten) 

2.700 € 3260 € 3.820 € 4.390 € 

Drei Personen 
(Verpflichtungsgeber + 2 
Unterhaltsberechtigte) 

3.170 € 3.870 € 4.570 € 4.968 € 

Vier Personen 
(Verpflichtungsgeber + 3 
Unterhaltsberechtigte) 

3.730 € 4.660 € 5014 € 5.295 € 

Fünf Personen 
(Verpflichtungsgeber + 
4 Unterhaltsberechtigte) 

4520 € 4994 € 5276 € 5.557 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Grundlage für die Erstellung der Übersicht sind die aktuelle Pfändungstabelle sowie die jeweils geltenden Regelsätze 

nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) sowie (bei Studenten) die aktuellen BAföG-Sätze. 
Die Tabelle enthält Näherungswerte, um eine erste Einschätzung der Bonität vornehmen zu können. Eine Berechnung 
erfolgt im Einzelfall.  

 

https://formulare.kreis-steinfurt.de/formcycle/form/alias/Kreis-Steinfurt/Verpflichtungserklaerung/
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Für Studenten gelten aufgrund anderer gesetzlicher Grundlagen folgende Beträge:  
 

Anzahl der Personen im 
Bundesgebiet (Verpflich-
tungsgeber und Unterhalts-
berechtige) 

Erforderliches bereinigtes Nettoein-
kommen 

bei 
einer einzuladenden Person 

 

Eine Person (Verpflich-
tungsgeber) 

2.970 €  

Zwei Personen 
(Verpflichtungsgeber + 1 
Unterhaltsberechtigten) 

4.120 € 

Drei Personen 
(Verpflichtungsgeber + 2 
Unterhaltsberechtigte) 

4.835 € 

Vier Personen 
(Verpflichtungsgeber + 3 
Unterhaltsberechtigte) 

5.165 € 

Fünf Personen 
(Verpflichtungsgeber + 
4 Unterhaltsberechtigte) 

5.423 € 

 
Studenten haben alternativ die Möglichkeit als Nachweis für die Sicherung ihres Lebensunterhaltes während 
des Aufenthaltes in Deutschland ein Sperrkonto einzurichten.   
 
Das Sperrkonto muss genügend Guthaben enthalten, um die für die Dauer des geplanten Aufenthalts in 
Deutschland anfallenden Kosten abzudecken.  
 
Dabei gelten Regelsätze, die sich an den Sätzen für deutsche Studierende orientieren.  
Aktuell beträgt der angenommene jährliche Regelbedarf, der bei Visumbeantragung auf das Sperrkonto einge-
zahlt sein muss, 11.904 Euro pro Jahr (Stand 2025), was monatlich 992 Euro entspricht. 
 
Weitere Informationen über die Einrichtung eines Sperrkontos gibt es unter: Ein Sperrkonto eröffnen und schlie-
ßen - Auswärtiges Amt 
 
Folgende Unterlagen müssen Sie mit dem Online-Antragsformular u.a. zum Nachweis Ihrer Bonität hochladen: 
 

o Einkommensnachweise 
o bei Nichtselbstständigen: Gehalts-/Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate; soweit vorhanden 

auch vom Ehegatten und unverheirateten Kindern unter 25 Jahre  
o bei Selbstständigen: Nachweis des Steuerberaters zum monatlichen Einkommen nach Steuern      

(s. Vordruck Einkommensbescheinigung) 
o sonstige Einkünfte: Rentenbescheid, Mieteinnahmen, Elterngeld, Unterhaltszahlungen, Kinderzu-

schlag etc. 
 

o Kopie des deutschen Personalausweises oder des Aufenthaltstitels (mind. noch 6 Monate gültig) 
 

 
Für die Abgabe einer Verpflichtungserklärung wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 29,00 Euro fällig. 
Eine entsprechende Zahlungsaufforderung erhalten Sie per Mail. 
 
Hinterlegen einer Sicherheitsleistung: 
 
Sollten Sie die oben genannten Einkommensgrenzen nicht erreichen, können Sie auch eine Sicherheitsleistung 
auf ein Konto des Kreises Steinfurt hinterlegen. Für einen Besuchsaufenthalt von 90 Tagen muss eine Zahlung 
von 3.378,00 € pro Person ab 18 Jahren (sechsfacher Regelbedarf, 6 x 563,00 €) und 1.689,00 € pro minder-
jährige Person (dreifacher Regelbedarf, 3 x 563,00 €) erfolgen. Wir schicken Ihnen in diesem Fall auf Ihre 
Anfrage eine entsprechende Zahlungsaufforderung per Mail zu.  
 
Eine Rückzahlung erfolgt nur, wenn die Ausreise der eingeladenen Personen nachgewiesen wird. 
 
 
 
 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488
https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488
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Hinweis für Firmen und Vereine: 
 
Bei Firmen und Vereinen erfolgt der Nachweis der Bonität nur über das Hinterlegen einer entsprechenden Si-
cherheitsleistung auf eines der Konten des Kreises Steinfurt. Es gelten die Ausführungen zur Hinterlegung einer 
Sicherheitsleistung. 
 
Für eine entsprechende Prüfung ist vorab ebenfalls ein Antrag auf Abgabe einer Verpflichtungserklärung abzu-
geben: https://formulare.kreis-steinfurt.de/formcycle/form/alias/Kreis-Steinfurt/Verpflichtungserklaerung/. Hier-
bei ist auch der Handelsregister- bzw. Vereinsregisterauszug hochzuladen. Sofern nicht der Geschäftsführer 
die Verpflichtungserklärung abgeben möchte, ist außerdem eine entsprechende Vollmacht hochzuladen. 
Die Ausländerbehörde behält sich vor, im Einzelfall weitere Unterlagen zur Prüfung Ihrer Bonität anzufordern.  
 
Weitere Hinweise: 
 
Auch wenn Sie sich durch die Verpflichtungserklärung dazu verpflichtet haben, dass Sie für alle Kosten Ihres 
Gastes aufkommen, ist es erforderlich, dass Ihr Gast gegenüber der deutschen Auslandsvertretung (Botschaft, 
Generalkonsulat oder Konsulat) den Abschluss einer Krankenversicherung nachweist.  
 
 
Sie können nur dann bei der Ausländerbehörde Steinfurt eine Verpflichtungserklärung erhalten, wenn Sie im 
Kreis Steinfurt wohnen und angemeldet sind. Sollte die Verpflichtungserklärung über eine Firma oder einen 
Verein abgegeben werden, muss der Geschäfts- oder Vereinssitz im Kreis Steinfurt liegen. Wenn Sie in Rheine 
wohnen oder dort Ihren Geschäfts- oder Vereinssitz haben, ist die Ausländerbehörde der Stadt Rheine für Sie 
zuständig. 

________________________________________________________________________ 
Dienstgebäude A Telefon: 02551/69-1760 E-Mail:    abh@kreis-steinfurt.de 
Tecklenburger Str. 10 Telefax:  02551/69-1708  ve@kreis-steinfurt.de 
48565 Steinfurt        Internet: www.kreis-steinfurt.de 
 
 
 
 

Stand: Juni 2025 
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